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Liebe Schützenkameraden ,
Liebe Schützenkameradinnen ,

Informationen zu den Lehrgängen der
Qualifizierten Aufsicht

im ersten Halbjahr 2012

Im Gegensatz zur Waffensachkunde ist dieser Ausbildungsbereich nicht 
wesentlich von der neuen Vorschrift zum Waffengesetz betroffen .
Daher können wir die Lehrgänge auf Vereinsebene im bisher gewohnten 
Rahmen durchführen .

Ich bitte eindringlich diejenigen Schützenvereine ,  welch keine ausreichende 
Anzahl von qualifizierten Schieß- und Standaufsichten in ihren Reihen 
haben ,  die Chance zur Ausbildung ihrer Mitglieder im ersten Halbjahr 2012 
zu nutzen .

Der Termin für die Schulung kann individuell angepasst werden .  Der Vorlauf 
zur Terminfindung beträgt aus organisatorischen Gründen ca. zwei Monate .
In der Vergangenheit hat sich ein zweistufiges Verfahren bewährt ,  ca. zwei 
Wochen vor der Schulung der Schützen wird die Führungsriege des 
jeweiligen Vereins mit den für sie wichtigen Vorgängen der Durchführung von 
Schieß- und Standaufsicht im Schützenverein informiert .

Anmeldungen können ausschließlich per e-Mail an folgende Adresse
erfolgen :

 marcel.rex(ät)web.de

Falls Informationen dazu oder im Allgemeinen benötigt werden ,  so ist 
ebenfalls diese  e-Mail  Adresse zu verwenden .

Mit freundlichen Schützengrüßen

Marcel Rex
Referent Waffenrecht
Schützenkreis Zollern-Alb


